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Aufgrund des Beschlusses der Universitätsleitung vom 23. März 2022 erlässt die Otto-
Friedrich-Universität Bamberg folgende  
 

Änderungsordnung 

§ 1 

Die Verwaltungsordnung für das Institut für Anglistik und Amerikanistik in der Fakultät 
Geistes- und Kulturwissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 5. Juli 
2012 wird wie folgt geändert: 

 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) 1In Abs. 2 wird folgende neue Nr. 6 eingefügt:  

„6. der Inhaber oder die Inhaberin der Juniorprofessur für Fachdidaktik 
Englisch sowie die zugeordneten wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen und Lehrkräfte für besondere Aufgaben,“ 

2Die bisherigen Nrn. 6, 7 und 8 werden die neuen Nrn. 7, 8 und 9. 

b) In Abs. 4 werden die folgenden neuen Sätze 2 und 3 eingefügt: 

„2Die Mitgliedschaft als außerplanmäßiger Professor oder außerplanmäßige 
Professorin bzw. als Privatdozent oder Privatdozentin im Institut gilt für die 
Dauer der Zuordnung zum Institut für Anglistik und Amerikanistik und endet 
zu dem Ende des Semesters, in dem das 67. Lebensjahr vollendet wird, oder 
gegebenenfalls zuvor mit dem Zugang des Widerrufs der Bestellung zum außer-
planmäßigen Professor oder zur außerplanmäßigen Professorin bzw. des 
Widerrufs der Lehrbefugnis. 3Die Mitgliedschaft als Honorarprofessor oder 
Honorarprofessorin gilt für die Dauer der Zuordnung zum Institut für Anglistik 
und Amerikanistik und endet zu dem Ende des Semesters, in dem das 67. 
Lebensjahr vollendet wird, oder gegebenenfalls zuvor mit dem Zugang des 
Widerrufs der Bestellung zum Honorarprofessor oder zur Honorarprofessorin.“ 

2In Abs. 4 wird der bisherige Satz 2 der neue Satz 4. 
 

2. In § 3 Abs. 1 Nr. 1 wird nach dem Wort „Professorinnen“ der Klammerzusatz „(sowie 
Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen)“ eingefügt. 

 

§ 2 

Diese Ordnung tritt am 12. August 2022 in Kraft.  
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